
Benutzung der Kernzeitenbetreuung im Rahmen der 
„Verlässlichen Grundschule“ 

 
 

Merkblatt 
 
 

1. Öffnungszeiten 
Die Kernzeitenbetreuung umfasst eine Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht 
(zwischen 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr, bzw. 13:10 Uhr). Sie wird an der Johannes-Kepler-Grundschule 
Keltern für den Grundschulbereich in Dietlingen und in der Grundschule Ellmendingen angeboten und 
erstreckt sich auf die Schulwochen.  
Nach Bedarf wird zwei Wochen in den Pfingstferien, vier Wochen in den Sommerferien und eine Woche 
in den Herbstferien eine separate Ferienbetreuung angeboten. Diese ist gesondert kostenpflichtig. 

 

2. Betreuungsumfang 
Die Betreuung erfolgt in der Regel monatsweise. Eine Betreuung an einzelnen Tagen ist möglich. 

 

3. An-, Abmeldung 
Anmeldeformulare erhält man bei Frau Tilger im Sekretariat oder in der Kernzeit selbst. 
Abmeldungen sind sowohl schriftlich, wie telefonisch möglich.  
 

4. Teilnahme/Verhinderung 
Die Kinder sollen das Betreuungsangebot regelmäßig besuchen. Sollte der Besuch nicht möglich sein, 
bitten wir, die Betreuungskraft unverzüglich zu benachrichtigen. 

 

5. Aufsichtspflicht 
Die Aufsichtspflicht der Betreuungskraft beginnt mit der Übernahme des Kindes in der Einrichtung. Sie 
endet mit Verlassen der Einrichtung. Längstens gilt sie für die offizielle Öffnungszeit. 

 

6. Versicherungsschutz 
Während der Schulzeit besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. Dies gilt nicht für private Einkäufe 
auf dem Schulweg, persönlich bedingte Umwege und private  Aktivitäten nach der regulären Schulzeit. 

 

7. Haftung der Gemeinde 
Die Gemeinde haftet nicht für Verlust, Beschädigung durch Dritte oder bei Verwechslungen persönlicher 
Gegenstände der Kinder. Die Eltern sind schadensersatzpflichtig für jede Beschädigung von 
Gegenständen in der Kernzeitgruppe durch ihre Kinder. 

 

8. Entgeltordnung 
Für die Nutzung der Kernzeitenbetreuung werden keine Entgelte erhoben. 
Die gewählte Zahl der Betreuungstage ist für das Schulhalbjahr verbindlich. In Ausnahmefällen ist 
maximal eine Änderung pro Halbjahr möglich. 


